
Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushalt 2023 der Ortsgemeinde Lissendorf 

 

Sonderaufwendungen: 

- Unterhaltung JDGH        2.000 €  

- Wasserbehälter Friedhof      1 500 €  

- Kita Fassade       15.000 €  

- Planungskosten neue Heizungsanlage Kita     8.000 €  

- Kita Instandsetzungskosten (allgemein)     7.500 € 

- Weiterentwicklung Gewerbegebiet      5.000 € 

- Baubauungsplan Baugebiet „Auf Giehberg“  40.000 €  

- Unterhaltung Geräte Bauhof       3.000 € 

- Sanierung Grillhütte Burgberg      5.000 € 

- Unterhaltung Gemeindestraßen    20.000 € 

 

Summe Sonderaufwendungen     107.000 € (neu 35.500 €) 

Zusätzlich wurde der Ansatz in Höhe von 10.000 € im Bereich Straßenunterhaltung gestrichen.  

 

Investitionen 

Auszahlungen: 

- Grunderwerb Neubaugebiet „Auf Giehberg“  175.000 €   

- Sonnenschutz Metallrutsche Kita         4.000 € 

- Zaunanlage Spielplatz (Anforderung Gutachter)       4.000 € 

- Kommunalschlepper        60.000 €  

- Investitionskostenzuschuss ZV Obere Kyll      2.210 € 

- Planungskosten Ausbau Burgstraße      60.000 €  

- Planungskosten Ausbau Wiesentalstraße     35.000 € 

- Summe       340.210 € (neu 45.210 €) 

 

 

Einzahlungen: 

 Grabnutzungsentgelte         5.000 € 

 Einzahlung Verkauf „alter“ Kommunalschlepper    5.500 € erl.  

 Summe         10.500 € (neu 5.000 €) 

 

Reduzierung Kreditbedarf für 2023 von  334.710 Euro auf 45.210 Euro  

 

 

 



 

 

 

Anhebung der Realsteuerhebesätze  

Grundsteuer A von 550 v.H. auf 570 v.H. (Ergebnisverbesserung = 500 €) 

Grundsteuer B von 700 v.H. auf 750 v.H. (Ergebnisverbesserung = 14.700 €) 

Gewerbesteuer 420 v.H. auf 435 v.H. (Ergebnisverbesserung = 3.400 €) 

 

Zweitwohnungsteuer 

Als weitere Konsolidierungsmaßnahme wird die Anpassung der Zweitwohnungssteuersatzung 

angesehen. Lt. § 4 der Zweitwohnungssteuersatzung beträgt die Steuer jährlich 12 % des jährlichen 

Mietaufwandes. Der Steuersatz soll von 12 % auf 15 % angehoben werden.  

Die Änderung der Zweitwohnungssteuersatzung kann allerdings erst ab dem Haushaltjahr 2024 

erfolgen.  

Demnach können ab dem Haushaltsjahr 2024 Mehreinnahmen in Höhe von ca. 11.000 Euro erzielt 

werden.  

 

 


